
Erläuterungen zum Dauergebührenbescheid seit 2021 

Seite 1 des Dauergebührenbescheids:  

Auf Seite 1 finden Sie alle wichtigen Angaben zum Dauergebührenbescheid sowie die zu bezahlende 

Jahresabfallgebühr.  

 Jeweiliger Fälligkeitstermin der Jahresabfallgebühr 

NEU: 2021 gab es erstmals einen sogenannten Dauergebührenbescheid. Dieser bezog sich 

nicht nur auf das laufende Jahr 2021. Er gilt auch für 2022 und die Folgejahre. Erst wenn 

Änderungen bei den Abfallbehältern vorgenommen werden, sich die Abfallgebühren oder 

die Eigentumsverhältnisse ändern, erlischt die Gültigkeit des Dauergebührenbescheids. 
Dann wird ein neuer Dauergebührenbescheid erstellt und versendet. 

Das Objekt bezeichnet im Klartext das Grundstück, das dem 

Leistungskonto zugeordnet ist. Diese Angabe finden Sie auch 

auf Seite 2 des Bescheids bei der Aufschlüsselung Ihrer  

  Gebührenberechnung.

Das Leistungskonto dient der Zuord-

nung des Grundstücks (Objekt). Wenn 
Sie mehrere Grundstücke besitzen 

oder verwalten, so gibt es für jedes 

Grundstück (Objekt) ein eigenes 

Leistungskonto. 

Bei Anfragen zum Gebührenbescheid, 

Änderungen des Behältervolumens 

oder Überweisungen ist das 

Leistungskonto anzugeben, damit der 

Fall bearbeitet werden kann.



Seite 2 des Dauergebührenbescheids:

Auf Seite 2 finden Sie die Aufschlüsselung Ihrer Abfallgebühren. 

Beispiel: Jahresgebührenbescheid 2021 

Die Bescheidnummer ist die fortlaufende 

Nummerierung der Gebührenbescheide. Diese muss bei 

Anfragen zum Gebührenbescheid, Änderungen des 

Behältervolumens oder Überweisungen nicht angegeben werden. 

Zeitraum, auf den sich der 

Gebührenbescheid bezieht. 

Hier für das gesamte Jahr 2021. 

Berechnung nach 

Anzahl der Monate. 

12/12 = Jan – Dez 

Abfuhrrhythmus: 

2-wö: Normalabfuhr 2-wöchentlich

wö    : Wöchentliche Abfuhr,

 nur ab 770-Liter-Container möglich. 

Jahresgebühr für den 

entsprechenden 

Behälter. 

Behältervolumen in Liter. 

Hier 120-Liter-Tonne. 


